	Ausgehängt…………………………………………….

Abgenommen………………….……………………….
	Erste Wahlversammlung

Einladung / Aushang

Vereinfachtes Verfahren - zweistufig




Betriebsratswahl

Einladung zur Wahlversammlung

An alle

Arbeitnehmer/innen des Betriebs / Firma
……………………………………………………………..

Zu einer Wahlversammlung, in der ein Wahlvorstand zur Durchführung einer Betriebsratswahl gewählt wird, können drei wahlberechtigte Arbeitnehmer/innen des Betriebs oder eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft einladen und Vorschläge für die Zusammensetzung des Wahlvorstands machen (§ 28 Abs. 1 WO zum BetrVG).

Wir nehmen dies zum Anlass, hiermit alle Arbeitnehmer/innen zu einer solchen Wahlversammlung zur Wahl des Wahlvorstands für die Durchführung der Betriebsratswahl einzuladen. Sie findet statt

am ………………………………………………..



(Datum, Uhrzeit)

in ……………………………………………….....



(Ort)

Hinweise zum Ablauf der Wahlversammlung:

1.
In der Wahlversammlung ist der Wahlvorstand zur Durchführung der Betriebsratswahl von der Mehrheit der anwesenden wahlberechtigten Arbeitnehmer/innen zu wählen. 

2.
Wahlberechtigt sind alle Arbeitnehmer/innen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Hierzu gehören auch von einem anderen Arbeitgeber überlassene Arbeitnehmer/innen (Leiharbeitnehmer/innen), wenn sie länger als drei Monate im Betrieb eingesetzt werden.

3.
Der Wahlvorstand besteht aus drei Wahlberechtigten: seinem Vorsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern. Ihm sollen, sofern im Betrieb vertreten, beide Geschlechter angehören.

4.
Der Wahlvorstand hat nach seiner Wahl in der Wahlversammlung unverzüglich eine Liste aller wahlberechtigten Arbeitnehmer/innen (Wählerliste), getrennt nach den Geschlechtern, aufzustellen und anschließend die Betriebsratswahl durch Erlass des Wahlausschreibens einzuleiten.

5.
Wahlvorschläge für die Wahl des Betriebsrats können bis zum Ende der Wahlversammlung, auf der der Wahlvorstand gewählt wird, gemacht werden.

6.
Der Wahlvorschlag muss die vorgeschlagenen Bewerber/innen in erkennbarer Reihenfolge unter fortlaufender Nummer und unter Angabe von Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum, Art der Beschäftigung im Betrieb und Geschlecht aufführen. Die schriftliche Zustimmung der Bewerber/innen zur Aufnahme in den Wahlvorschlag ist beizufügen.

7.
Jeder Wahlvorschlag der Arbeitnehmer/innen zur Wahl des Betriebsrats muss mindestens von einem Zwanzigstel der Wahlberechtigten, mindestens jedoch von drei Wahlberechtigten unterzeichnet sein; in Betrieben mit in der Regel bis zu zwanzig Wahlberechtigten reicht die Unterzeichnung durch zwei Wahlberechtigte.

8.
Der Wahlvorschlag einer im Betrieb vertretenen Gewerkschaft bedarf der Unterzeichnung von zwei Beauftragten der Gewerkschaft.

9.
Wahlvorschläge für die Wahl des Betriebsrats, die vor Stattfinden der Wahlversammlung erstellt werden, müssen schriftlich erfolgen. Sie müssen dem zu wählenden Wahlvorstand zugehen und können diesem auf der Wahlversammlung persönlich oder durch Boten übergeben werden.

10.
Werden Wahlvorschläge für die Wahl des Betriebsrats erst während der zur Wahl des Wahlvorstands durchgeführten Wahlversammlung gemacht, bedürfen diese nicht der Schriftform (§ 14 a Abs. 2 BetrVG).

11.
Der Wahlvorstand hat die Gültigkeit der eingegangenen Wahlvorschläge unverzüglich zu prüfen. Festgestellte Mängel können, soweit behebbar, nur in der zur Wahl des Wahlvorstands einberufenen Wahlversammlung beseitigt werden.

12.
Wird bis zum Ende der Wahlversammlung kein gültiger Wahlvorschlag zur Wahl des Betriebsrats gemacht, kann die Wahl nicht stattfinden (§ 33 Abs. 5 WO).

……………………………
…………………………….
………………………………….

……………………………
…………………………….
………………………………….

……………………………
…………………………….
………………………………….

Name und Anschriften von mindestens drei wahlberechtigten Arbeitnehmer/innen
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